
87

1627 A

"REFORMATION"1 DER KAUFHAUSORDNUNG VON BREMGARTEN AUS DEM JAHRE
1610 , [AUFGEZEICHNET VOM BREMGARTER STADTSCHREIBER
JOHANN MEIENBERG]

"Reformation über die A° 1610 durch unsere gnedige L . Herren unnd

Obern [ der in Bremgarten reg . VIII Alten Orte ] ufgericht anietzo aber

umb etwas geendert unnd vermehrte Kauffhuss Ordnung zuo Bremgar¬
ten .

Des ersten . Was früchten in das Kauffhuss alhero gfüert werden , sol

darumb gantz kein Kauff ergahn noch beschehen , dann allein am Mitwo¬

chen , unnd dis umb 11 Uhren , auch sollen die dannzmahl erkauffte

frücht gfasset , unnd noch selbigen Mitwochens o11t daruffvolgenden

Donstags verfergget unnd abgfurt werden , Jn den übrigen thagen die

wuchen durchuss der Korn : unnd Frücht Kauff , ebenmässig die abfuohr

derselbigen gentzlich abgstrikt unnd uffgehebt syn : Was aber von

Frembden uff Fürkauff ufkaufft wird , da hat ein Burger gwallt demsel-

bigen darvon abzuovordern , so vil er in seinem Huss bruchen , unnd mit

seinem Gsind essen wil , welches dem Jngsessnen nit sol versagt , beson¬

ders von dem Prys unnd schlag , wyes der Frömbde kaufft , nachgelassen

unnd mitgetheillt werden , nit weniger sol keiner dem anndern in Kauff

oder mercht schlieffen , dann wer darwider thedte , der ist der Obrikeit

zur rechten straff verfallen , wye hernachvollget.

Der 2 . 3 unnd Vierte articul veerblybend.

Zum Fünfften . Das ein Jedes Orth bey den Synigen , sollichen Fürkauff

zum ernstlichsten abstellen , unnd das niemandt nützit uff den Väll-
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dern , in den Heusern , Scheüw , Spycher , Mullinen unnd derglychen Enden

uffkauffen , besonders was ein Jeder für Korn , Roggen , Haber unnd ande¬

re Frücht zuo verkauften hat , dieselbigen in die gelegniste Stett uff

die freyen merkt fueren unnd daselbsten verkauften solle , doch mag ein

Nachpur dem anderen zuo seiner selbst eignen nothwendigkeit unnd Huss-

halltung etwas mittheillen.

Darüber nun wol zuoreden . Wyl bishero die Hodler allersyts mit dem

uffkauffen einen schedlichen Ueberfluss geuebt , dardurch die Frücht

ufthriben unnd Biderbe Leüth gesteigert worden . So sol hierinnen voll-

gende Ordnung ghallten werden , Mit namen unnd gsetzt . Wann 100 Müt al-

hero in das Kauffhuss gfuert wurdind : So sollend unnd mögend darvon

kauften die Jnwohner der Statt alhie . 20 Mütt . " "Und nacheA ZüAich die.

HodleJi " " 40 Mütt . Die von [ Stadt und Amt ] Zug 25 Mt . Dannethin die üb¬

rigen 15 Mütt in dem Kauffhuss zu einem Vorrath verblyben , unnd ob-

glych wol mehr denn 100 Ja 2 ollt 300 Mütt bygfuert wurdind . Nichts

desto weniger sol dis gsatz ( darmit die unlydenliche Langwirige ver-
• 2

theürung nach und nach ver .milltert unnd abgeleinet werde ) nit über¬

schritten unnd in windt geschlagen , besonders by hernachgesetzter

Straff observiert unnd gehallten werden ” . "A tio und deAg &taZt dcu> von aZ-

Zm nit meJiA aZi 20  Mt . den J nwohneAn Jn d &A Statt vonxu , zuogeZcuten und Jn voa-

Aath nit meJiA aZi 20 odeA 30  Je nach . geZägenh &Zt Jm Kau ^ hiu -i veApZiben , wcu ub &-

Aiget , obigen , gestalten nacheA lüAich , Zug und andeAen ehxenpe/uonen &üa  Jn . huJ>A-

bnjuch , auch da * wo* von den . ßuAgefucha ^t von den 30  Mt . nit u ^ khaufät uxindt , ab-

theilt und zu veAkaufäen zuogeZaAAen wenden ioZZ . fiZio dau> JedenwyZen den . Jenigen

Faucht , die nit hingeben und viZicht u ££ eigennutz hindeahaZten weZZendt : FüA -iich

teZb * und biZZich dahinden pZCben thundt ".

"Was nun die Hodler anlangen thuot , dieselbigen sollen fürthin zekauf-

fen gantz keinen gwallt haben , seige dann sach ein Jeder von seiner

Oberkeit einen glaubwürdigen Licenz Zedul dem Hussmeister [ Immerer war

damals Thomas Füchsli ] fürwysen unnd ufflegen könde , unnd so er nun

etwas kaufft , sol er darmit nit abstat fahren , besonder zuvor , wye vil

unnd in was Pryses er kaufft einen auch glaubwürdigen Lad Zedul von

dem Stattschryber ollt deme , so darzue geordnet ist , abvordern unnd

nemen , selbigen seiner Obrikeitt wägen zhaben , darüber auch die Frücht

nit Jnschütten , mitnemen strags widerumb in ein öffentliches Kauffhuss

vergen und verkauffen.

Zum Sechsten . Das alle die Hodler unnd so uff Fürkauff Kauffend , Kei¬

nerlei Frücht dings unnd uff borg Kauffind , darmit die Frücht nit ver-

theürt unnd der gmein nutz beschwerdt werde , sonnder umb bahr gellt,

unnd so vil Sy mit bahrem gellt zbezalen wüssend : Ebenmessig sol Nie-

mandt einiche Frücht weder heimblich noch öffentlich bestellen , gellt

daruff geben , alle anndere derglychen gfahren unnd fürgriff bruchen,

wye dann etwan beschehen , das einer glych widerumb by seinem Verkäuf-



fer uff den nechst vollgenden Tag ein Anzahl Frücht hstellt unnd uf-
kaufft.

Der 7 . 8 . 9 . Articul verblybend auch allein sol die Straff dupliert

unnd noch einmahl höcher Jngschribet werden . "

"Vek Lefitz Anticul den. -itkafä halben , Söllendt die Jenlgen So allhie Jm Kaufähau

deieZben vongeiagte ondnung und anticul nlt hatten , und danwiden handZen wundendt

Jedem yt by 20 und bis Jn die 30 Zb . buo-i -i abgestna ^ t wenden.

Nota . Des Eenen Man* ui den Ohnten Jnkhaufäen Ist auch widen zuogeZassen , doch das

en von slnen . Obenkheit glaubwürdige schnyben habe . Alto mag den Puncten an beque¬

men Ohnt Inges teilt wenden.

Nota . Wellest ein Anticul stellen , dass die dismahlen venhandene Hennen Ehnenge-

sandten von 6 Regienenden ohnten [ =Vlll Alte Onte ausg . BE, GL]* enkhent das es

entliehen by den altgemachten ondnung , Luth des fünften Anticuls venpliben solle :

denselben solt hiemit bis zu dem q Zeichen [=Einschubzeichen ] invenlyben : die

stnaü danby setzen , dass den Ubentn .eten .en sowoll Keüfäenn als Venkheüfäenn Fnücht

und geldt zuehanden denselbigen Obenkheit venwünkht syn solle : wye man sich dan

vennens Jm Kaufähuss zu venhalten wende ze acht Tagen umb widenumb ofäentlich pu-

blicient undt angeschlagen wenden . Visen Anticul oben soll einmahl u££ heit us be¬

reich unsen g . H. und Obenen Jm Kaufähuss ab geläsen wenden

1) Weder die Kaufhausordnung von 1610 , noch die Aenderungen von 1627 finden
sich in SSRQ Aargau 1/4.

2 ) Das in runder Klammer Stehende ist durchgestrichen.
3 ) Die 9 letzten Wörter sind durchgestrichen.
4 ) An der Tagsatzung der die Grafschaft Baden reg . VI Orte [ VIII Alte Orte

ausg . BE, GL] vom 23 . /24 . November 1627 in Bremgarten wurden der zuneh¬
mende Fürkauf des Getreides und die damit eingerissenen Missbräuche und
Unordnungen behandelt , s . EA V 2 , 529 (Nr . 450 ) , spez . Zeile 1 - 2 nach
der Liste der Tagsatzungsgesandten sowie AH 97/88 . Die beiden mitreg.
Orte Bern und Glarus besuchten diese Tagsatzung nicht . Stadt und Amt Zug
war u . a . auch durch Konrad III . Zurlauben vertreten.

Einschübe und Ergänzungen vom Landschreiber der Freien Aemter Beat II.
Zurlauben - AH 97 , 196 - 197


	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

